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Bekanntmachung des Wahlleiters der Stadt
Straelen

Aufforderung zur Einreichung von Aufforderung zur Einreichung von Aufforderung zur Einreichung von Aufforderung zur Einreichung von Aufforderung zur Einreichung von WWWWWahlvorahlvorahlvorahlvorahlvor-----
schlägen für die schlägen für die schlägen für die schlägen für die schlägen für die WWWWWahl des Bürgermeisters/derahl des Bürgermeisters/derahl des Bürgermeisters/derahl des Bürgermeisters/derahl des Bürgermeisters/der

Bürgermeisterin und der Bürgermeisterin und der Bürgermeisterin und der Bürgermeisterin und der Bürgermeisterin und der VVVVVertretung der Stadt Strertretung der Stadt Strertretung der Stadt Strertretung der Stadt Strertretung der Stadt Straelen amaelen amaelen amaelen amaelen am
14.14.14.14.14. September 2025 sowie einer ggf September 2025 sowie einer ggf September 2025 sowie einer ggf September 2025 sowie einer ggf September 2025 sowie einer ggf..... erforderlichen Stichw erforderlichen Stichw erforderlichen Stichw erforderlichen Stichw erforderlichen Stichwahlahlahlahlahl

am 28. September 2025am 28. September 2025am 28. September 2025am 28. September 2025am 28. September 2025
Die Bekanntmachung des Wahlleiters der Stadt Straelen vom 10.
März 2025 „ Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
für die Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und der
Vertretung der Stadt Straelen am 14. September 2025 sowie
einer ggf. erforderlichen Stichwahl am 28. September 2025“ wird
aufgehoben.
Gemäß § 24 und 75b der Kommunalwahlordnung - KWahlO - vom
31. August 1993 (GV. NRW. S. 592, berichtigt S. 967), zuletzt
geändert durch die 15. Verordnung zur Änderung der Kommunal-
wahlordnung vom 2. Dezember 2024 (GV. NRW. S. 942) fordere ich
zur Einreichung von Wahlvorschlägen zur Wahl der Bürgermeiste-
rin/des Bürgermeisters und zur Wahl des Rates der Stadt Straelen
auf.
Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwenden,
die vom Wahlleiter der Stadt Straelen im Rathaus, Rathausstraße
1, 47638 Straelen, Zimmer 108, 47638 Straelen, während der
Dienststunden kostenlos zur Verfügung gestellt werden oder un-
ter der Telefonnummer 02834/702146 angefordert werden kön-
nen.
Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 sowie der §§ 46b bis 46e
des Kommunalwahlgesetzes - KWahlG - in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. NRW. S. 454, berichtigt S.
509 und 1999 S. 70), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes
zur Änderung des KWahlG und weiterer wahlbezogener Vorschrif-
ten vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444) und der §§ 25, 26 und 31
sowie § 75a und b der Kommunalwahlordnung wird hingewiesen.
1.1.1.1.1.     AllgemeinesAllgemeinesAllgemeinesAllgemeinesAllgemeines
1.1 Wahlvorschläge können von politischen Parteien im Sinne des
Artikels 21 des Grundgesetzes (Parteien), von mitgliedschaftlich
organisierten Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen)
und von einzelnen Wahlberechtigten (Einzelbewerbern/Einzelbe-
werberinnen), von diesen allerdings keine Reserveliste, einge-
reicht werden.
Die Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen müssen von
der für das Wahlgebiet zum Zeitpunkt der Einreichung zuständi-
gen Leitung unterzeichnet sein.
1.2 Als Bewerber/Bewerberin einer Partei oder einer Wählergrup-
pe kann in einem Wahlvorschlag nur benannt werden, wer in
einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung im Wahlgebiet hierzu
gewählt worden ist. Kommt eine derartige Versammlung nicht
zustande, so kann die Partei oder Wählergruppe ihre Bewerber/
Bewerberinnen in einer Versammlung von Wahlberechtigten auf-
stellen lassen.
Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen
Union (Unionsbürger/Unionsbürgerinnen), die in Deutschland woh-
nen, sind unter den gleichen Voraussetzungen wie Deutsche wähl-
bar.
Die Bewerber/Bewerberinnen und die Vertreter/Vertreterinnen
für die Vertreterversammlungen sind in geheimer Wahl zu wäh-
len. Entsprechendes gilt für die Festlegung der Reihenfolge der
Bewerber/Bewerberinnen auf der Reserveliste und für die Be-
stimmung eines Bewerbers/einer Bewerberin als Ersatzbewer-
ber/Ersatzbewerberin für einen anderen Bewerber/eine andere
Bewerberin. Stimmberechtigt ist nur, wer am Tage des Zusam-
mentritts der Versammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist.
Jede/r stimmberechtigte Teilnehmer/in der Versammlung ist vor-

schlagsberechtigt.
Als Vertreter/Vertreterin für eine Vertreterversammlung kann nur
gewählt werden, wer am Tage des Zusammentritts der zur Wahl
der Vertreter/Vertreterinnen einberufenen Versammlung im Wahl-
gebiet wahlberechtigt ist.
Die Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterversammlung und
die Bewerber/Bewerberinnen konnten frühestens ab dem 1. Au-
gust 2024, die Bewerber/Bewerberinnen für die Wahlbezirke
frühestens nach der öffentlichen Bekanntgabe der Einteilung des
Wahlgebietes in Wahlbezirke zu den Kommunalwahlen 2025 ge-
wählt werden.
Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe hierfür vorgese-
hene Stelle kann gegen den Beschluss einer Mitglieder- oder
Vertreterversammlung Einspruch erheben. Auf einen solchen Ein-
spruch ist die Abstimmung zu wiederholen. Ihr Ergebnis ist end-
gültig.
Das Nähere über die Wahl der Vertreter/Vertreterinnen für die
Vertreterversammlung, über die Einberufung und Beschlussfä-
higkeit der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie über
das Verfahren für die Wahl des Bewerbers/der Bewerberin regeln
die Parteien und Wählergruppen durch ihre Satzungen.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber/
der Bewerberinnen mit Angaben über Ort und Zeit der Versamm-
lung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen Mitglieder, Ver-
treter/Vertreterinnen oder Wahlberechtigten und Ergebnis der
Abstimmung ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen.
Hierbei haben der Leiter/die Leiterin der Versammlung und zwei
von dieser bestimmte Teilnehmer/Teilnehmerinnen gegenüber dem
Wahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die Wahl der Bewer-
ber/Bewerberinnen in geheimer Abstimmung erfolgt ist. Hinsicht-
lich der Reservelisten hat sich die Versicherung an Eides statt
auch darauf zu erstrecken, dass die Festlegung der Reihenfolge
der Bewerber/Bewerberinnen und die Bestimmung der Ersatzbe-
werber/Ersatzbewerberinnen in geheimer Abstimmung erfolgt
sind. Der Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung
an Eides statt zuständig; er ist Behörde im Sinne des § 156
Strafgesetzbuch.
Die Beibringung einer Ausfertigung der Niederschrift und der
Versicherung an Eides statt bis zum Ablauf der Einreichungsfrist
ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags.
1.3 Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der
Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode nicht ununterbrochen
in der zu wählenden Vertretung, in der Vertretung des zuständi-
gen Kreises, im Landtag oder aufgrund eines Wahlvorschlags aus
dem Land im Bundestag vertreten, so kann sie einen Wahlvor-
schlag nur einreichen, wenn sie nachweist, dass sie einen nach
demokratischen Grundsätzen gewählten Vorstand, eine schriftli-
che Satzung und ein Programm hat und dass die Namen der
Vorstandsmitglieder, die Satzung und das Programm auf geeigne-
te Weise veröffentlicht sind; dies gilt nicht für Parteien, die die
Unterlagen gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2, Abs. 4 des
Parteiengesetzes bis zum Zeitpunkt der Wahlausschreibung ord-
nungsgemäß beim Bundeswahlleiter eingereicht haben. Das Ver-
zeichnis der Parteien ist unter www.bundeswahlleiterin.de/dam/
jc r /477203a4-8602-497d-9311-89d9a7c7b78a/anschr i f ten-
verzeichnis_parteien.pdf einzusehen.
Welche Parteien, die auf Landesebene organisiert sind, gemäß §
15 Abs. 2 Satz 2 KWahlG beim Bundeswahlleiter die Unterlagen
eingereicht haben und wo und bis zu welchem Zeitpunkt Anträge
auf Bestätigung der ordnungsgemäßen Einreichung von Satzung
und Programm von Parteien und Wählergruppen eingereicht wer-
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den können, kann der Bekanntmachung des Ministeriums des
Innern NRW vom 18. Februar 2025, Ministerialblatt, Ausgabe
2025, Nr. 10, entnommen werden.
1.4 Eine Wählergruppe, die nach § 2 Abs. 1 Wählergruppentrans-
parenzgesetz vom 25. März 2022 (GV. NRW S. 412) in der jeweils
geltenden Fassung einer Pflicht zur Rechenschaftslegung unter-
liegt, kann einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie ihm die
Bescheinigung beifügt, die ihr der Präsident des Landtags nach §
4 Abs. 2 Wählergruppentransparenzgesetz über die Vorlage ihrer
Rechenschaftsberichte für die letzten zwei abgeschlossenen Rech-
nungsjahre erteilt hat. Soweit die Frist zur Einreichung des Re-
chenschaftsberichts nach § 4 Abs. 1 Wählergruppentransparenz-
gesetz zum Zeitpunkt der Einreichung des Wahlvorschlags noch
nicht abgelaufen ist, ist für das letzte abgeschlossene Rech-
nungsjahr die Vorlage einer Erklärung ausreichend. Hat eine
Wählergruppe die fristgerechte Einreichung der Rechenschafts-
berichte nach § 4 Abs. 1 Wählergruppentransparenzgesetz ver-
säumt, kann sie die Einreichung der Rechenschaftsberichte beim
Präsidenten des Landtags bis zur Zulassung des Wahlvorschlags
nachholen (Anlage 27 KWahlO).
Eine Wählergruppe, die keiner Pflicht zur Rechenschaftslegung
nach § 2 Abs. 1 Wählergruppentransparenzgesetz unterliegt, kann
einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie zusammen mit dem
Wahlvorschlag eine Erklärung darüber abgibt, ob und in welcher
Gesamthöhe sie in den vorangehenden zwölf Monaten Zuwen-
dungen erhalten hat. Zuwendungen eines einzelnen Zuwenders
gemäß § 2 Abs. 2 S. 4 Wählergruppentransparenzgesetz sind
anzugeben (Anlage 27 KWahlO).
Erhält eine Wählergruppe nach Einreichung eines Wahlvorschlags
bis zum Zeitpunkt der Wahl eine Zuwendung, die die Bedingun-
gen gemäß § 2 Abs. 2 S. 4 Wählergruppentransparenzgesetz
erfüllt, teilt sie dies dem Wahlleiter unter Angabe des Namens
und der Anschrift des Zuwenders sowie der Gesamthöhe der
Zuwendung unverzüglich mit (Anlage 28 KWahlO).
Die Regelungen des § 15 a KWahlG gelten für Einzelbewerber/
Einzelbewerberinnen mit der Maßgabe entsprechend, dass sie
die Mitteilungspflicht auf Angaben über Zuwendungen beschrän-
ken, die der Einzelbewerber/die Einzelbewerberin zum Zwecke
seiner/ihrer Bewerbung und Wahlkampfführung von Dritten erhal-
ten hat.
2.2.2.2.2.     WWWWWahlvorschläge für das ahlvorschläge für das ahlvorschläge für das ahlvorschläge für das ahlvorschläge für das Amt der Bürgermeisterin/des BürgerAmt der Bürgermeisterin/des BürgerAmt der Bürgermeisterin/des BürgerAmt der Bürgermeisterin/des BürgerAmt der Bürgermeisterin/des Bürger-----
meistersmeistersmeistersmeistersmeisters
Wer gemäß der Gemeindeordnung wählbar ist, kann sich selbst
vorschlagen; für einen solchen Vorschlag gelten die Regelungen
für Einzelbewerber/Einzelbewerberinnen entsprechend.
2.1 Der Wahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 11d zur
KWahlO eingereicht werden. Er muss enthalten:
• den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder

Wählergruppe, die den Wahlvorschlag einreicht; andere Wahl-
vorschläge können durch ein Kennwort des Wahlvorschlags-
trägers gekennzeichnet werden;

• Familiennamen, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort
und Anschrift (Hauptwohnung) E-Mail-Adresse und Telefon so-
wie Staatsangehörigkeit des Bewerbers/der Bewerberin; bei
mehreren Vornamen kann eine Angabe erfolgen, unter wel-
chem Vornamen der Bewerber/ die Bewerberin auf dem Stimm-
zettel anzugeben ist.

2.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von
der für das Wahlgebiet zum Zeitpunkt der Einreichung zuständi-
gen Leitung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 KWahlG). Bei anderen
Wahlvorschlägen muss der Unterzeichner/die Unterzeichnerin des
Wahlvorschlags im Wahlgebiet wahlberechtigt sein. Aus dem Wahl-
vorschlag sollen ferner Namen und Anschrift, Telefonnummer und
E-Mail-Adresse der Vertrauensperson und der stellvertretenden
Vertrauensperson hervorgehen.
2.3 Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und

Wählergruppen müssen außerdem von mindestens 190 Wahlbe-
rechtigten der Stadt Straelen persönlich und handschriftlich un-
terzeichnet sein (Unterstützungsunterschriften). Einzelbewerber/
Einzelbewerberinnen, die sich selbst vorschlagen, müssen ebenso
die benötigte Zahl an Unterstützungsunterschriften beibringen (§
46d Abs. 1 KWahlG). Dies gilt nicht, wenn der bisherige Bürger-
meister vorgeschlagen wird.
Gemeinsame Vorschläge von mehreren Parteien oder Wähler-
gruppen sind zulässig. Es sind dabei jeweils alle Wahlvorschlags-
träger zu benennen. Die vorgeschlagene Person ist entweder in
einer gemeinsamen Versammlung oder in getrennten Versamm-
lungen der Wahlvorschlagsträger zu wählen. Ein gemeinsamer
Wahlvorschlag muss von der jeweiligen Leitung aller Wahlvor-
schlagsträger unterzeichnet sein.
Unterstützungsunterschriften für gemeinsame Wahlvorschläge
sind nur beizubringen, wenn alle beteiligten Wahlvorschlagsträ-
ger unter die unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergrup-
pen fallen.
Die Wahlberechtigung ist nachzuweisen. Die ordnungsgemäße
Unterzeichnung mit dem Nachweis der Wahlberechtigung bis zum
Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen
eines gültigen Wahlvorschlags, es sei denn, der Nachweis kann
infolge von Umständen, die der Wahlvorschlagsberechtigte nicht
zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden.
2.4 Muss ein Wahlvorschlag von mindestens 190 Wahlberechtig-
ten unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen
Formblättern nach Anlage 14c zur KWahlO zu erbringen. Dabei ist
folgendes zu beachten:
• Die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahlleiter kos-

tenfrei zur Verfügung gestellt. Bei der Anforderung der Form-
blätter ist die Bezeichnung des Wahlvorschlagsträgers, bei
Parteien und Wählergruppen auch deren Kurzbezeichnung,
anzugeben.

• Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag unterstützen,
müssen dies auf dem Formblatt persönlich und handschriftlich
unterschreiben. Die Angaben zum Familiennamen, Vornamen,
Geburtsdatum, zur Anschrift (Hauptwohnung), E-Mail-Adres-
se und Telefonnummer, sofern vorhanden, des Unterzeichners/
der Unterzeichnerin sowie der Tag der Unterzeichnung sollen
vom Unterzeichner/von der Unterzeichnerin persönlich und
handschriftlich ausgefüllt werden.

• Für jeden Unterzeichner/jede Unterzeichnerin ist auf dem Form-
blatt oder gesondert eine Bescheinigung der Stadt Straelen
nach dem Muster der Anlage 15 KWahlO beizufügen, dass er/
sie im Wahlgebiet wahlberechtigt ist.

• Ein Wahlberechtiger/Eine Wahlberechtigte darf nur einen Wahl-
vorschlag unterzeichnen. Hat jemand mehrere Wahlvorschlä-
ge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen weiteren
Wahlvorschlägen ungültig.

Die Unterzeichnung eines Wahlvorschlags durch den Bewerber/
die Bewerberin ist zulässig, wenn dieser/diese in der Stadt Stra-
elen wahlberechtigt ist.
2.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen:
• Die Zustimmungserklärung des Bewerbers/der Bewerberin

nach dem Muster der Anlage 12c zur KWahlO. Dabei hat der
Bewerber/die Bewerberin zu versichern, dass er/sie für keine
andere gleichzeitig stattfindende Wahl zum Bürgermeister/
zur Bürgermeisterin kandidiert. Die ordnungsgemäße Abgabe
der Zustimmungserklärung bis zum Ablauf der Einreichungs-
frist ist Voraussetzung für die Abgabe eines gültigen Wahlvor-
schlags.

• Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der Anlage
13b zur KWahlO.

• Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wählergruppen eine
Ausfertigung der Niederschrift über die Versammlung der Par-
tei oder Wählergruppe zur Aufstellung des Bewerbers/der Be-



Mitteilungsblatt Straelen | 5. Jahrgang | Nr. 8 | Freitag, 18. April 2025 | Kw 16 | mitteilungsblatt-straelen.de/e-paper4

werberin (Anlage 9c zur KWahlO) mit der nach § 17 Abs. 8
KWahlG vorgeschriebenen Versicherung an Eides statt (Anla-
ge 10c zur KWahlO). Die Beibringung einer Ausfertigung der
Niederschrift und der Versicherungen an Eides statt bis zum
Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorlie-
gen eines gültigen Wahlvorschlags.

• Für gemeinsame Wahlvorschläge nach § 46d Abs. 3 KWahlG
gelten die genannten Regelungen entsprechend. Es sind dabei
alle Wahlvorschlagsträger zu benennen.

3.3.3.3.3.     WWWWWahlvorschläge für einen ahlvorschläge für einen ahlvorschläge für einen ahlvorschläge für einen ahlvorschläge für einen WWWWWahlbezirkahlbezirkahlbezirkahlbezirkahlbezirk
3.1 Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk soll nach dem Muster
der Anlage 11a zur KWahlO eingereicht wenden. Er muss enthal-
ten:
• den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder

Wählergruppe, die den Wahlvorschlag einreicht; Wahlvorschlä-
ge von Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen können durch
ein Kennwort gekennzeichnet werden;

• Familiennamen, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort
und Anschrift (Hauptwohnung), E-Mail-Adresse und Telefon-
nummer sowie Staatsangehörigkeit des Bewerbers/der Be-
werberin; bei Beamten/Beamtinnen und Arbeitnehmern/Ar-
beitnehmerinnen nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahlG sind auch
der Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde oder die Ge-
sellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei der sie beschäftigt sind,
anzugeben; bei mehreren Vornamen kann eine Angabe erfol-
gen, unter welchem Vornamen der Bewerber/die Bewerberin
auf dem Stimmzettel anzugeben ist.

3.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von
der für das Wahlgebiet zum Zeitpunkt der Einreichung zuständi-
gen Leitung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 S. 1 KWahlG). Bei
anderen Wahlvorschlägen muss mindestens ein Unterzeichner/
eine Unterzeichnerin seine/ihre Unterschrift auf dem Wahlvor-
schlag selbst leisten. Der Wahlvorschlag soll ferner Namen, An-
schrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse der Vertrauensper-
son und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten.
3.3 Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk der unter Nr. 1.3 ge-
nannten Parteien und Wählergruppen müssen ferner von
mindestens fünf Wahlberechtigten des Wahlbezirks, für den der
Kandidat/die Kandidatin aufgestellt ist, persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein und sollen die Angabe einer E-Mail-
Adresse und einer Telefonnummer der Unterzeichner enthalten;
dies gilt auch für Wahlvorschläge von Einzelbewerbern/Einzelbe-
werberinnen, es sei denn, dass sie in der zu wählenden Vertre-
tung einen Sitz aufgrund eines Wahlvorschlags haben, in dem sie
als Einzelbewerber/als Einzelbewerberin benannt waren und der
Wahlvorschlag von ihnen selbst unterzeichnet ist.
Die Wahlberechtigung ist nachzuweisen. Die ordnungsgemäße
Unterzeichnung mit dem Nachweis der Wahlberechtigung der
Unterzeichner/Unterzeichnerin bis zum Ablauf der Einreichungs-
frist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen Wahlvor-
schlags, es sei denn, der Nachweis kann infolge von Umständen,
die der Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht
rechtzeitig erbracht werden.
3.4 Muss ein Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk von mindestens
fünf Wahlberechtigten des Wahlbezirks unterzeichnet sein, so
sind die Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage
14a zur KWahlO zu erbringen. Dabei ist folgendes zu beachten:
• Die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahlleiter kos-

tenfrei zur Verfügung gestellt. Bei der Anforderung sind die
Bezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvor-
schlag einreichen will, bei Einzelbewerber/Einzelbewerber-
innen das Kennwort, sowie Familiennamen, Vornamen und
Wohnort des/der vorzuschlagenden Bewerbers/Bewerberin und
die Kontaktdaten anzugeben, die in die Datenschutzhinweise
auf der Rückseite der Anlage 14a unter Nummer 3 aufzuneh-
men sind. Parteien und Wählergruppen haben ferner die Auf-

stellung des Bewerbers/der Bewerberin in einer Mitglieder-
oder Vertreterversammlung nach § 17 KWahlG zu bestätigen.
Der Wahlleiter hat diese Angaben im Kopf der Formblätter zu
vermerken.

• Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag unterstützen,
müssen die Erklärung auf dem Formblatt persönlich und hand-
schriftlich unterschreiben; die Angaben zum Familiennamen,
Vornamen, Geburtsdatum und zur Anschrift (Hauptwohnung),
E-Mail-Adresse und Telefonnummer, sofern vorhanden, des
Unterzeichners/der Unterzeichnerin sowie der Tag der Unter-
zeichnung sollen vom Unterzeichner/von der Unterzeichnerin
persönlich und handschriftlich auszugefüllt werden.

• Für jeden Unterzeichner/jede Unterzeichnerin ist auf dem Form-
blatt oder gesondert eine Bescheinigung der Stadt Straelen
nach dem Muster der Anlage 15 zur KWahlO beizufügen, dass
er/sie im Wahlbezirk wahlberechtigt ist. Gesonderte Beschei-
nigungen des Wahlrechts sind vom Träger des Wahlvorschlags
bei der Einreichung des Wahlvorschlags mit den Unterstüt-
zungsunterschriften zu verbinden. Wer für einen anderen eine
Bescheinigung des Wahlrechts beantragt, muss nachweisen,
dass der Betreffende den Wahlvorschlag unterstützt.

• Ein Wahlberechtigter/Eine Wahlberechtigte darf nur einen
Wahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand mehrere Wahlvor-
schläge unterzeichnet, so ist seine/ihre Unterschrift auf allen
weiteren Wahlvorschlägen ungültig; die gleichzeitige Unter-
zeichnung der Reserveliste bleibt unberührt. Die Unterzeich-
nung des Wahlvorschlags durch den Bewerber/die Bewerberin
ist zulässig.

• Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen dürfen erst
nach Aufstellung des Bewerbers/der Bewerberin durch eine
Mitglieder- oder Vertreterversammlung unterzeichnet wer-
den; vorher geleistete Unterschriften sind ungültig.

3.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen:
• Die Zustimmungserklärung des Bewerbers/der Bewerberin

nach dem Muster der Anlage 12a zur KWahlO. Die ordnungs-
gemäße Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum Ablauf
der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für die Abgabe eines
gültigen Wahlvorschlags.

• Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der Anlage
13a zur KWahlO.

• Bei Wahlvorschlägen von Parteien oder Wählergruppen eine
Ausfertigung der Niederschrift über die Versammlung der Par-
tei oder Wählergruppe zur Aufstellung der Bewerber/der Be-
werberinnen mit den nach § 17 Abs. 8 KWahlG vorgeschriebe-
nen Versicherungen an Eides statt. Ihrer Beifügung bedarf es
nicht, soweit eine Ausfertigung der Niederschrift und der
Versicherungen an Eides statt einem anderen Wahlvorschlag
im Wahlgebiet beigefügt ist; die Niederschrift soll nach dem
Muster der Anlage 9a zur KWahlO gefertigt sein und die
Versicherung an Eides statt nach dem Muster der Anlage 10a
zur KWahlO abgegeben werden.

• Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften nebst Be-
scheinigung des Wahlrechts der Unterzeichner/Unterzeich-
nerinnen, sofern der Wahlvorschlag von Wahlberechtigten des
Wahlbezirks unterzeichnet werden muss.

• Sofern sich Beamte/Beamtinnen oder Arbeitnehmer/Arbeit-
nehmerinnen nach § 13 Abs. 1 oder 6 des KWahlG bewerben,
eine Bescheinigung über ihr Dienst- oder Beschäftigungsver-
hältnis sowie im Falle des § 13 Abs. 1 Buchstabe b oder d des
Gesetzes auch die ausgeübte Tätigkeit, falls der Wahlleiter
dies zur Behebung von Zweifeln für erforderlich hält.

• Parteien oder Wählergruppen wie unter Nr. 1.3 genannt ha-
ben außerdem den Nachweis einzureichen, dass der für das
Wahlgebiet zuständige Vorstand nach demokratischen Grund-
sätzen gewählt ist, und zwar durch beglaubigte Abschrift oder
eine Ausfertigung der bei der Wahl gefertigten Niederschrift
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oder durch die schriftliche Erklärung mehrere bei der Wahl-
handlung anwesender Personen sowie ihre Satzung und ihr
Programm.

• Die Bescheinigung des Präsidenten des Landtages nach dem
Wählergruppentransparenzgesetz oder eine der Anlagen 27 /
28 KWahlO

4.4.4.4.4.     WWWWWahlvorschläge für die Reservelisteahlvorschläge für die Reservelisteahlvorschläge für die Reservelisteahlvorschläge für die Reservelisteahlvorschläge für die Reserveliste
4.1 Für die Reserveliste können nur Bewerber/Bewerberinnen
benannt werden, die für eine Partei oder Wählergruppe auftreten.
Die Reserveliste muss von der für das Wahlgebiet zum Zeitpunkt
der Einreichung zuständigen Leitung unterzeichnet sein.
4.2 Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage 11b zur
KWahlO eingereicht werden. Sie muss enthalten:
• den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder

Wählergruppe, die die Reserveliste einreicht;
• Familiennamen, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort

und Anschrift (Hauptwohnung), E-Mail-Adresse und Telefon-
nummer sowie Staatsangehörigkeit der Bewerber/Bewerber-
innen in erkennbarer Reihenfolge; bei Beamten/Beamtinnen
und Arbeitnehmern/Arbeitnehmerinnen nach § 13 Abs. 1 und 6
KWahlG sind auch der Dienstherr und die Beschäftigungsbe-
hörde oder die Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei der sie
beschäftigt sind, anzugeben; bei mehreren Vornamen kann
eine Angabe erfolgen, unter welchem Vornamen der Bewer-
ber/die Bewerberin auf dem Stimmzettel anzugeben ist.

Die Reserveliste soll ferner Namen und Anschriften, Telefonnum-
mer und E-Mail-Adresse der Vertrauensperson und der stellver-
tretenden Vertrauensperson enthalten. Auf der Reserveliste kann
vorgesehen werden, dass ein Bewerber/eine Bewerberin, unbe-
schadet der Reihenfolge im Übrigen, Ersatzbewerber/Ersatzbe-
werberin für einen/eine im Wahlbezirk oder für einen/eine auf
einer Reserveliste aufgestellten/aufgestellte Bewerber/Bewerbe-
rin sein soll.
4.3 Soll ein Bewerber/eine Bewerberin auf der Reserveliste Er-
satzbewerber/Ersatzbewerberin für einen im Wahlbezirk oder für
einen/eine auf der Reserveliste aufgestellten anderen Bewerber/
aufgestellte andere Bewerberin sein (§ 16 Abs. 2 KWahlG), so
muss die Reserveliste ferner enthalten:
• den Familien- und Vornamen des/der zu ersetzenden Bewer-

bers/Bewerberin;
• den Wahlbezirk oder die laufende Nummer der Reserveliste,

in dem oder unter der der/die zu ersetzende Bewerber/Bewer-
berin aufgestellt ist.

4.4 Reservelisten der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wäh-

lergruppen müssen außerdem von mindestsens 15 Wahlberech-
tigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein.
Die Unterschriften sind auf amtlichen Formblättern nach dem
Muster der Anlage 14b zur KWahlO zu erbringen; bei Anforderung
der Formblätter ist der Name und ggf. die Kurzbezeichnung der
Partei oder Wählergruppe anzugeben. Für die Unterzeichnung
gelten Nr. 2.3 und Nr. 2.4 entsprechend.
4.5 Muss die Reserveliste von mindestens 15 Wahlberechtigten
unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen Form-
blättern nach dem Muster der Anlage 14b zur KWahlO zu erbrin-
gen. Bei Anforderung der Formblätter ist der Namen und ggf. die
Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe anzugeben. Der
Reserveliste sind für die betreffende Partei oder Wählergruppe
und für die in ihr enthaltenen Bewerber/ Bewerberinnen die in §
26 Abs. 4 und 5 S. 1 KWahlO genannten Unterlagen beizufügen.
Die Zustimmungserklärung der Bewerber/Bewerberinnen ist auf
der Reserveliste nach dem Muster der Anlage 12b KWahlO abzu-
geben. Eine Bescheinigung der Wählbarkeit bedarf es nicht, so-
weit Bewerber/Bewerberinnen gleichzeitig für einen Wahlbezirk
aufgestellt sind und die Bescheinigung für diesen Wahlvorschlag
vorliegt oder beigebracht wird. Für Wählergruppen findet § 26
Abs. 5a bis 5d KWahlO entsprechende Anwendung.
Die Wahlvorschläge für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürger-
meisters und für die Wahl des Rates der Stadt Straelen sind
spätestens
bis zum 7. Juli 2025, 18.00 Uhr (Ausschlussfrist),bis zum 7. Juli 2025, 18.00 Uhr (Ausschlussfrist),bis zum 7. Juli 2025, 18.00 Uhr (Ausschlussfrist),bis zum 7. Juli 2025, 18.00 Uhr (Ausschlussfrist),bis zum 7. Juli 2025, 18.00 Uhr (Ausschlussfrist),
beim Wahlleiter der Stadt Straelen, Rathaus, Rathausstraße 1,
47638 Straelen, Zimmer 108, einzureichen.
Es wird dringend empfohlen,Es wird dringend empfohlen,Es wird dringend empfohlen,Es wird dringend empfohlen,Es wird dringend empfohlen, die  die  die  die  die WWWWWahlvorschläge möglichst früh-ahlvorschläge möglichst früh-ahlvorschläge möglichst früh-ahlvorschläge möglichst früh-ahlvorschläge möglichst früh-
zeitig vor diesem zeitig vor diesem zeitig vor diesem zeitig vor diesem zeitig vor diesem TTTTTermin einzureichen,ermin einzureichen,ermin einzureichen,ermin einzureichen,ermin einzureichen, damit etw damit etw damit etw damit etw damit etwaige Mängel,aige Mängel,aige Mängel,aige Mängel,aige Mängel,
die die Gültigkdie die Gültigkdie die Gültigkdie die Gültigkdie die Gültigkeit der eit der eit der eit der eit der WWWWWahlvorschläge berühren,ahlvorschläge berühren,ahlvorschläge berühren,ahlvorschläge berühren,ahlvorschläge berühren, rechtzeitig noch rechtzeitig noch rechtzeitig noch rechtzeitig noch rechtzeitig noch
behoben werden können.behoben werden können.behoben werden können.behoben werden können.behoben werden können.
Wählergruppen müssen ihren Wahlvorschlägen die nach § 15a
Abs. 1 oder 2 des Gesetzes sowie Einzelbewerber/Einzelbewer-
berinnen die nach § 15a Abs. 7 in Verbindung mit § 15a Abs. 2 des
Gesetzes beizubringenden Unterlagen beifügen.
Auf die Bekanntmachung über die Einteilung des Wahlgebiets der
Stadt Straelen in 16 Wahlbezirke für die Kommunalwahlen 2025
vom 14. November 2024 wird hiermit hingewiesen.
Straelen, den 07.04.2025
Stadt Straelen
Der Wahlleiter
Christian Hinkelmann
Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters

Informationen und Hinweise rund um Sitzungen
Übersicht über anstehende Sitzungen
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und
Bauen tagt am Dienstag, 29. April 2025, um 18 Uhr

im großen Sitzungssaal des Rathauses (Rathausstraße 1, 47638 Straelen).
Auf der Tagesordnung stehen unter anderem folgende Punkte:
• Antrag auf Änderung der 11. Änderung des Bebauungsplanes Nr.

18 „Gartenstraße“
• 18. Änderung des Regionalplanes Düsseldorf
• Projektcontrolling Gebäudemanagement - Sanierungsmaßnahme

Europäisches Übersetzerkollegium (EÜK)
Sie finden die Bekanntmachung der endgültigen Tagesordnung
spätestens ab dem 17. April 2025 auf der Internetseite der Stadt
Straelen unter www.straelen.de/rathaus-politik/veroeffentlichungen/

bekanntmachungen/. Die voll-
ständige Tagesordnung und die
Sitzungsunterlagen sind im Rats-
informationssystem der Stadt
Straelen einzusehen.
Alle Tagesordnungen und die da-
zugehörigen öffentlichen Sit-
zungsunterlagen der Gremienter-
mine sind über den Sitzungska-
lender im Ratsinformationssys-
tem der Stadt Straelen über die-
sen QR-Code abrufbar.
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Radeln mit dem Bürgermeister - jetzt anmelden

QR Code zur AnmeldungQR Code zur AnmeldungQR Code zur AnmeldungQR Code zur AnmeldungQR Code zur Anmeldung

Bildrechte: Stadt StraelenBildrechte: Stadt StraelenBildrechte: Stadt StraelenBildrechte: Stadt StraelenBildrechte: Stadt Straelen

Auch in diesem Jahr bietet Bür-
germeister Bernd Kuse Interes-
sierten die beliebten Radtouren
„Radeln mit dem Bürgermeister“
an. Wie in den vergangenen Jah-
ren lädt er an drei verschiedenen
Terminen zu einer Radtour ein,
bei der die Teilnehmenden neben
vielen tollen Eindrücken von Na-
tur und Landschaft wieder Neues
aus dem Rathaus erfahren kön-
nen - und das im wahrsten Sinne
des Wortes.
Die Touren stehen in diesem Jahr
unter dem Motto „Straelen von

A bis Z - von Altbroekhuysen bis
Zand“. Wie facettenreich unse-
re Heimatstat ist, zeigt sich
einmal mehr im Rahmen dieser
rund 55 km langen Radtour, bei
der alle Ortsteile und Bauern-
schaften von Straelen durchfah-
ren werden. Bürgermeister
Bernd Kuse freut sich auf viele
spannende Gespräche mit den
Teilnehmenden und wird über die
ein oder andere Neuigkeit zu
geplanten oder bereits begon-
nenen Maßnahmen der Stadt
Straelen berichten. Natürlich

darf auch eine Einkehr während
der Tour nicht fehlen.
Tourguide Hubert Schoofs hat
diese Tour ausgearbeitet und
wird im Verlauf der Fahrten
gerne weitere Touren, die die
Stadt Straelen anbietet, vorstel-
len.
Die „Radeln mit dem Bürger-
meister“ -Touren sind so konzi-
piert, dass jede und jeder mit
oder ohne E-Bike mitradeln
kann. Die Haltepunkte der Tou-
ren sind jeweils identisch, auch
wenn die Startpunkte und das

Tourende unterschiedlich sind -
die Strecken selbst sind letztlich
bei allen drei Touren gleich.
Die Termine der Touren:
• Freitag, 09. Mai 2025, 11.00

Uhr bis ca. 17.30 Uhr, Start-
punkt Rathaus Straelen, Tou-
rende: Marktplatz Straelen

• Samstag, 14. Juni 2025, 12.00
Uhr bis ca. 18.30 Uhr, Start-
punkt Rathaus Straelen, Tou-
rende Marktplatz Straelen

• Mittwoch, 23. Juli 2025, 11.00
Uhr bis ca. 17.30 Uhr, Start-
punkt Marktplatz Herongen,
Tourende Marktplatz Heron-
gen

Die Anzahl der Teilnehmenden ist
auf 20 Personen beschränkt. Inte-
ressierte Straelenerinnen und
Straelener werden gebeten, sich
über das Ticket-Portal der Stadt
Straelen über https://pretix.eu/
straelen-ticketshop/, über den
QR-Code oder telefonisch unter
der Nummer 02834/702-316 an-
zumelden.
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Heiko Stienen, 02834/970150

Immobilienverkauf?

Nutzen Sie unser Netzwerk!

Einladung zum Kinder- und
Jugendaustausch mit
unserer Partnerstadt Bayon
Donnerstag, 29. Mai (ChristiDonnerstag, 29. Mai (ChristiDonnerstag, 29. Mai (ChristiDonnerstag, 29. Mai (ChristiDonnerstag, 29. Mai (Christi
Himmelfahrt), bis Sonntag, 1.Himmelfahrt), bis Sonntag, 1.Himmelfahrt), bis Sonntag, 1.Himmelfahrt), bis Sonntag, 1.Himmelfahrt), bis Sonntag, 1.
JuniJuniJuniJuniJuni
Auch du kannst daran teilneh-
men indem du und deine Fami-
lie in diesem Jahr ein oder meh-
rere Kinder als Austauschpart-
ner aus unserer Partnerstadt
Bayon in Frankreich aufnimmst,
die meist gleichaltrig sind.
Wenn du im letzten Jahr an der
Fahrt nach Bayon teilgenommen
hast, besteht die Möglichkeit
deinen Austauschpartner/deine
Austauschpartnerin aus Bayon
in Straelen begrüßen zu kön-
nen.
Ganz wichtig: Im nächsten Jahr
kannst du dann selbst mit nach
Bayon fahren.
Dich erwartet an diesem lan-
gen Wochenende ein attrakti-
ves Programm: Zusammen mit
deinem Austauschpartner/dei-
ner Austauschpartnerin nimmst
du nach der Ankunft am Don-
nerstagnachmittag und dem
ersten Kennenlernen an einem
Disco-Abend im JuSt teil.
Am Freitag gibt es einen ge-
meinsamen Ausflugstag mit
deinen Austauschpartnern zum
Archäologischen Park in Xan-

ten mit vielen Aktivitäten rund
um die Römerzeit.

Was wird vorausgesetzt?Was wird vorausgesetzt?Was wird vorausgesetzt?Was wird vorausgesetzt?Was wird vorausgesetzt?
Du bist zwischen 11 und 15 Jahre
alt. Französische Sprachkenntnis-
se sind hilfreich, aber nicht not-
wendig. Mit Englisch kommst du
auch ganz gut zurecht. Manche
französischen Teilnehmer lernen
Deutsch in der Schule und können
so ebenfalls ihre Kenntnisse prak-
tisch anwenden.
Die Teilnahme am Programm ist
kostenlos. Eine Informationsver-
anstaltung für die gastgebenden
Familien findet am Mittwoch, 7.
Mai, um 19.30 Uhr, im Jugend-
zentrum Straelen (JuSt), Marien-
straße 2 statt.

Wie melde ich mich an?Wie melde ich mich an?Wie melde ich mich an?Wie melde ich mich an?Wie melde ich mich an?
Per E-Mail der Erziehungsberech-
tigten an:
Gabi Heghmann (gabi_hegh
mann@straelen.de) bei der Stadt-
verwaltung in Straelen.
Ein Formular für die schriftliche
Anmeldung bekommt ihr per E-
Mail mit der Anmel-debestäti-
gung. Dieses müsst ihr mit der
Unterschrift eines Elternteils an
die obige Adresse zurücksenden.

DRK-Blutspende
Täglich werden ca. 15.000 Blut-
spenden für die Versorgung von
kranken und verletzten Menschen
in Deutschland benötigt. Der DRK-
Blutspendedienst West hat es sich
zur Aufgabe gemacht, seinen Teil
zu dieser Versorgung beizutragen
und die Krankenhäuser und Pra-
xen in Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz und Saarland mit
lebenswichtigen Blutpräparaten
zu versorgen. Dazu organisieren
wir täglich Blutspendetermine in
der gesamten Region, meistern
logistische Herausforderungen
auch in Katastrophenfällen und
stehen als medizinischer Dienst-
leister mit Expertenrat dem ärzt-
lichen Personal zur Seite. Unter-
stützen Sie uns dabei, anderen
Menschen zu helfen, indem Sie
Blut spenden oder Teil unseres
Teams werden.

Um Wartezeiten zu vermeiden und
Infektionsrisiken zu minimieren,
bieten wir verstärkt Termine mit
vorheriger Online-Reservierung
an. Bitte nutzen Sie die oben ste-
hende Option „Termin reservie-
ren“ um sich online einen Termin
zu reservieren, entweder durch
Angabe Ihrer Spendernummer,
über Ihren Account im Digitalen
Spenderservice/Blutspende-App
oder als Gast unter Angabe Ihrer
Kontaktdaten.
Datum: 30. April, 16 bis 20 Uhr
Katharinenschule, Fontanestraße
4, 47638 Straelen
blutspendedienst-west.de
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Gaststätte wird dauerhaft zum Modellbahner-Treff
Modellbahn Stammtisch Niederrhein (MSN)

Das neue Vereinsschild wurde in einer kleinen Feierlichkeit am 3. April eingeweiht. Fotos: Ed HendrickxDas neue Vereinsschild wurde in einer kleinen Feierlichkeit am 3. April eingeweiht. Fotos: Ed HendrickxDas neue Vereinsschild wurde in einer kleinen Feierlichkeit am 3. April eingeweiht. Fotos: Ed HendrickxDas neue Vereinsschild wurde in einer kleinen Feierlichkeit am 3. April eingeweiht. Fotos: Ed HendrickxDas neue Vereinsschild wurde in einer kleinen Feierlichkeit am 3. April eingeweiht. Fotos: Ed Hendrickx

So passen auch mal Schmalspurloks auf ein Normalgleis (hier in N).So passen auch mal Schmalspurloks auf ein Normalgleis (hier in N).So passen auch mal Schmalspurloks auf ein Normalgleis (hier in N).So passen auch mal Schmalspurloks auf ein Normalgleis (hier in N).So passen auch mal Schmalspurloks auf ein Normalgleis (hier in N).
Alle Maßstäbe und Gleissysteme sind beim Stammtisch in wechselnderAlle Maßstäbe und Gleissysteme sind beim Stammtisch in wechselnderAlle Maßstäbe und Gleissysteme sind beim Stammtisch in wechselnderAlle Maßstäbe und Gleissysteme sind beim Stammtisch in wechselnderAlle Maßstäbe und Gleissysteme sind beim Stammtisch in wechselnder
Zusammenstellung vertreten.Zusammenstellung vertreten.Zusammenstellung vertreten.Zusammenstellung vertreten.Zusammenstellung vertreten.

Seit 2019 treffen sich Modellbah-
ner vom Niederrhein zum Fach-
simpeln, gegenseitiger Hilfe und
Reparaturen. Die neuesten Errun-
genschaften werden stolz vorge-
führt. Waren es anfangs nur eini-
ge Teilnehmer, so ist der Stamm-
tisch inzwischen auf über 20 Per-
sonen gewachsen.

Die Bastler fanden 2023 ein neues
Domizil in der Gaststätte Alt Veert
an der Dorfstraße in Geldern-
Veert. Alt Veert wurde zum „Ver-
einsheim“ für die monatlichen
Treffen. Mittlerweile ist der Mo-
dellbahn Stammtisch eine feste
Institution geworden und fühlt sich
dort Pudelwohl. So entstand die

Idee, die Gaststätte mit einem
Schild auszuzeichnen.
Dieses Vereinsschild wurde am 3.
April offiziell veröffentlicht und
wird die Gaststätte dauerhaft als
Modellbahner-Treff etablieren.
Wer Lust hat, ist am ersten Don-
nerstag im Monat herzlich einge-
laden. Es sind alle Maßstäbe und
Spurgrößen willkommen. Analog
oder digital ist egal. Also einfach
mal vorbeischauen und etwas zum
Zeigen oder Ausprobieren mitbrin-
gen.

Der nächste Stammtisch ist
allerdings nicht am ersten Mai,
sondern wurde auf Montag, 5. Mai,
verschoben. Ab Juni gilt wieder
der erste Donnerstag im Monat.
Ed Hendrickx
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Fröhliche und gesegnete Osterfesttage!

Ihre Siri Rautenberg-Otten (Herausgeberin)
mit allen Mitwirkenden
bei RAUTENBERG MEDIA

Ostern - das Fest der Hoffnung, des Lebens und der Vorfreude.
Der Frühling erwacht in all seiner Pracht und lädt uns ein,
inmitten blühender Gärten und jubilierender Vögel innezuhalten
und die Erneuerung der Natur mit allen Sinnen zu genießen.
Alles um uns herum erstrahlt und erinnert uns daran, wie schön
und wertvoll das Leben ist.
Ostern ist ein Fest für die Sinne und für die Seele. Es ist die Zeit,
in der wir an das christliche Ostergeschehen denken.
Jesu Opfer und seine Auferstehung sind ein Zeichen der Liebe,
Vergebung und Hoffnung, das auch in unserem Alltag Platz
finden mag. Diese Botschaft ermutigt uns, unser Leben be-
wusst zu leben und mit einem guten Gewissen anderen Freude
zu bereiten.
Was wäre, wenn Jesus heute lebte, inmitten unserer modernen
Welt, geprägt von politischen Herausforderungen, technologi-
schen Errungenschaften und sozialen Spannungen? Würde er
uns mit seiner Botschaft der Liebe und des Friedens wachrüt-
teln? Würde er uns daran erinnern, dass wir alle, ganz persön-
lich, vielleicht auch nur mit wenigen Worten und Taten, für das
Wohl unseres Nächsten und der Natur verantwortlich sind?
Ostern ist die perfekte Gelegenheit, die Liebsten um sich zu
versammeln, zu lachen, Zeit zu teilen und das Leben zu feiern -
sei es bei einem gemeinsamen Osterbrunch, bei der Eiersuche
oder einem langen Spaziergang durch die Natur. Es sind diese
Momente, die unser Herz erfüllen und uns daran erinnern, wie
wichtig Zusammenhalt und Liebe sind.

Selbst die Mode spiegelt diese
heitere Stimmung wider.
Mit frischen Pastellfarben, leich-
ten Stoffen und fröhlichen Mus-
tern zeigt sich der Frühling in un-
seren Outfits.
Kleidungsstücke, getragen mit
Anmut und Stil, spiegeln nicht nur
unsere Persönlichkeit wider, son-
dern sind mehr als eine ästheti-
sche Entscheidung - sie sind eine
Hommage an die Schönheit, die
diese Jahreszeit ausmacht.

Wir wünschen Ihnen allen ein wunderschönes und gesegnetes
Osterfest, voller Liebe, Lachen, Licht, Glück, Erfüllung und Hoffnung
- und dem Wiederfinden aller versteckten Ostereier.

Festlicher Tisch zum Osterfest
Wasser als Begleiter für ein harmonisches Menü

Fotos: pexels.com/Gerlinde Mock/akz-oFotos: pexels.com/Gerlinde Mock/akz-oFotos: pexels.com/Gerlinde Mock/akz-oFotos: pexels.com/Gerlinde Mock/akz-oFotos: pexels.com/Gerlinde Mock/akz-o

Mineralwasser ist in der kulinari-
schen Welt ein unverzichtbarer
Begleiter, der jedes Menü stilvoll
abrundet. Mit seiner Ge-
schmacksvielfalt von süß, bitter,
säuerlich oder salzig unterstützt
und verstärkt es die Aromen von
Speisen und Getränken und trägt
so zu einem gelungenen kulinari-
schen Genuss bei.

WWWWWelches elches elches elches elches WWWWWasser zu welchem Es-asser zu welchem Es-asser zu welchem Es-asser zu welchem Es-asser zu welchem Es-
sen?sen?sen?sen?sen?
Die Bandbreite der über 500 Mi-
neralwässer reicht von leicht mi-
neralisierten, die sich durch ihre
feine Struktur auszeichnen, bis
hin zu hoch mineralisierten Wäs-
sern mit intensivem Geschmack.
„Mineralwässer um 500 mg/l Mi-
neralisation passen ideal zu
leichten Vorspeisen“, erläutert
Sommelièr Gerlinde Mock. Beim
Hauptgang zeigt Mineralwasser
seine Vielfalt besonders gut. „Zu
gebratenen Fischgerichten über-
rascht ein komplexeres natrium-
haltiges Mineralwasser. Es be-
tont die feinen Aromen des Fi-

sches und Kohlensäure reinigt
Geschmacksknospen und Gau-
men zwischen den Bissen“, sagt
Mock. Zu kräftigen Fleischgerich-
ten überzeugen hoher Minerals-
toffgehalt und ausgeprägte Koh-
lensäure.

Begleitung zum Begleitung zum Begleitung zum Begleitung zum Begleitung zum WWWWWein und Des-ein und Des-ein und Des-ein und Des-ein und Des-
sertsertsertsertsert
Auch in Kombination mit Wein
liegt das Augenmerk auf Mine-
ralstoffen und Kohlensäuregehalt.
„Bei jungen, säurebetonten Weiß-
weinen wie Riesling oder Sauvig-
non Blanc empfiehlt sich ein Mi-
neralwasser mit sanft moussie-
render Kohlensäure“, rät die Som-
melière. Für kräftigere Weißwei-
ne, wie einen gereiften Graubur-
gunder, bietet ein sprudelndes
Mineralwasser eine interessante
Ergänzung. Holzbetonte Rotwei-
ne brauchen stilles Mineralwas-
ser, das die Gerbstoffe ausgleicht
und den Gaumen beruhigt.
Auch zum Dessert kann Mineral-
wasser seine Stärken ausspielen.
„Zu sahnigen Desserts unter-

streicht ein feinperliges, höher
mineralisiertes Wasser die Cre-
migkeit der Süßspeise subtil und
bietet einen frischen Abschluss“,

so Mock. „Das Wichtigste ist, dass
weder das Essen noch das Mine-
ralwasser dominiert“, betont Ger-
linde Mock. (akz-o)
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Ein Kidix® Eltern-Kind-Kurs
startet nach Ostern wieder
in Straelen

Training und
Sportabzeichen-Abnahme
des SV 19 Straelen e.V.

Filmabend mit Kalli

Rock in den Mai der
Sportfreunde Broekhuysen

Die Sportplatzsaison an der Rö-
merstraße beginnt dieses Jahr
bereits ab Mittwoch, 16. April (Os-
terferien), 18 Uhr.
Hiermit soll unter anderem Be-
rufsanfängern die Möglichkeit
gegeben werden (z. B. Bewerbung
Polizei, Zoll, Feuerwehr) fristge-
recht das Sportabzeichen einzu-
reichen bzw. vorab dafür trainie-
ren zu können.
Einzelsportler/Gruppen/Mann-
schaften/Vereine/Freundeskreise/
Firmen sind auch in diesem Jahr
wieder herzlich eingeladen, das

Angebot zu nutzen.
16. April, bis 16. Juli, immer mitt-
wochs, 18 Uhr. Am 16. Juli ist der
letzte reguläre Termin auf dem
Sportplatz.
Gruppen über fünf Personen bitte
vorab telefonisch oder per E-Mail
anmelden. Es besteht ggfls. auch
die Möglichkeit einen separaten
Termin zu vereinbaren. Fahrrad-
fahrtermine werden auf dem
Sportplatz ausgehangen.
Infos vorab unter:
sportabzeichen-digital.de oder
sv19straelen.de/sportabzeichen

Kinder zwischen 1 und 3 Jahren
sind herzlich eingeladen gemein-
sam zu spielen, zu lachen, zu sin-
gen, Spaß zu haben und neue Er-
fahrungen zu machen. Es wird ge-
forscht, entdeckt und Kontakte
werden geknüpft. Auch die Eltern
kommen nicht zu kurz, der Kurs
bietet die Möglichkeit zu Gesprä-
chen mit der Kursleitung oder mit
anderen Eltern, zum Kinder beob-
achten und Kind-entdecken.
Zu jeder Kursphase gehört ein
„Flexibler Familientermin“, der z.
B. als Elternabend oder für einen

gemeinsamen Ausflug genutzt
werden kann.
Der erste Kurstermin ist Mitt-
woch, 30. April, von 8.45 bis 10.15
Uhr. Der Kurs geht über elf Mitt-
wochvormittage und findet im Ge-
meindehaus in Straelen statt. Die
Kursgebühr beträgt 67,40 Euro.
Anmeldungen nimmt die FBS Gel-
dern-Kevelaer unter 02831-
134600 oder per E-Mail fbs-
geldern@bistum-muenster.de
entgegen. Unsere Angebote fin-
den sie auch online unter
www.fbs-geldern-kevelaer.de.

Die Sportfreunde Broekhuysen
veranstalten am 30. April auf ih-
rer Sportanlage traditionell die
mittlerweile über die Stadtgren-
ze hinaus bekannte Open-Air-
Veranstaltung „Rock in den
Mai“.

Datum: 30. April, 19.30 Uhr bis
1. Mai, 3 Uhr
Sportplatz Broekhuysen, Op den
Bökel 1, 47638 Straelen
sportfreunde-broekhuysen.de
geschaeftsfuehrer@sportfreunde-
broekhuysen.de

Am 24. April zeigt Kalli Geerkens
wieder einige interessante Filme
aus Straelens Historie im Caritas
Centrum, Venloer Straße 34.
Diesmal werden Aufnahmen aus

den Jahren 1954 bis 1970 ge-
zeigt. Herzliche Einladung an
alle. Um Anmeldung unter der
Tel.-Nr. 02834 / 986 940 wird ge-
beten.
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Gönn dir was zum Osterfest
Genuss für Augen und Gaumen für die daheim gebliebenen
Ostern setzt traditionell die erste
große Reisewelle ein. Viele rei-
sen in wärmere Länder, um die
schönste Zeit des Jahres im Sü-
den zu begehen. Flughäfen quel-
len über vor Passagieren und auch
am Urlaubsort selber herrscht
manchmal ungemütliches Ge-
dränge.
Wer darauf keine Lust hat, und es
sich in der Heimat gut gehen las-
sen will, dem steht ein Genuss für
Augen und Gaumen bevor: Das
Osterprogramm im Hotel Strae-
lener Hof. Das Team rundum Sa-
scha Augustin-Kersten (Küchen-
chef) und Edina Popa (Restauran-
leitung) zaubern alles auf den
Tisch bzw. auf das Buffet, was Kel-
ler und Küche hergeben.
Los geht es am Karfreitag, demKarfreitag, demKarfreitag, demKarfreitag, demKarfreitag, dem
18.18.18.18.18.     AprilAprilAprilAprilApril, an dem traditionell
Fischgerichte angeboten werden.
Von 12 bis 14 Uhr bietet das Lunch-
buffet im Straelener Hof unter-
schiedliche Fischgerichte an. Na-
türlich gibt es auch a la carte eine
erweitere Auswahl an verschie-
denen Kreationen „Rund um den
Fisch“. Für jeden Liebhaber der
Flossentiere solle etwas dabei
sein.
Es empfiehlt sich eine vorherige
Reservierung.
Und dann kann Ostern kommen.Und dann kann Ostern kommen.Und dann kann Ostern kommen.Und dann kann Ostern kommen.Und dann kann Ostern kommen.
Wer es am Osterfest entspannt
mag, ist beim Osterbrunch, am
Ostersonntag,Ostersonntag,Ostersonntag,Ostersonntag,Ostersonntag, dem 20. dem 20. dem 20. dem 20. dem 20.     AprilAprilAprilAprilApril, rich-
tig. Von 11 bis 14 Uhr gibt es
neben einem kleinen Frühstücks-
anteil, zahlreiche, köstliche
Schlemmereien von umfangrei-
chen, bunten Vorspeisen über
Walbecker Spargel im Hauptgang,
bis zum Dessert. Natürlich ist
auch an Vegetarier gedacht. Was
gibt es Schöneres, als sich mit
der Familie - oder zu zweit - ganz
entspannt an einen schön gedeck-
ten Tisch zu setzen und in aller
Ruhe die gebotene Auswahl zu
genießen. Natürlich gibt es ne-
ben Kaffee auch Ostersüßigkei-

ten. Sie sind nicht nur für die Kids
gedacht, die von drei bis 12 Jah-
ren nur 2 Euro pro Lebensjahr be-
zahlen. Sie können auch im Blick-
feld der Eltern auf der Sonnenter-
rasse herumtollen.
Am Ostermontag,Ostermontag,Ostermontag,Ostermontag,Ostermontag, dem 21. dem 21. dem 21. dem 21. dem 21.     AprilAprilAprilAprilApril
lädt das Team vom Straelener Hof
zum „Großen Osterfrühstück“ ein.
Von neun bis 13 Uhr darf ge-
schlemmt werden. An österlich
dekorierten Tischen darf Platz ge-
nommen werden. Dann gibt es das
traditionelle Frühstücksbuffet, er-
weitert durch ein festliches Vor-
speisenbuffet, sowie einer cremi-
gen Spargelsuppe. Für die Lieb-
haber von süßen Speisen gibt es
frisch gebackene Waffeln und Le-
ckereien vom Osterhasen. A la
carte lässt sich der das Nieder-
rheinische Spargelmenü empfeh-
len.
Bitte reservieren Sie einen Tisch.
Und wer dann noch Lust auf sport-
liche Betätigung hat, für den ste-
hen neue Prospekte für einige
Fahrradrouten und der neue Ak-
tiv-Kalender bereit. Bitte bedie-
nen Sie sich an unserer Prospekt-
wand oder fragen Sie an der Re-
zeption nach.
Spargel - Das weiße Gold aus Stra-Spargel - Das weiße Gold aus Stra-Spargel - Das weiße Gold aus Stra-Spargel - Das weiße Gold aus Stra-Spargel - Das weiße Gold aus Stra-
elen und vom Niederrheinelen und vom Niederrheinelen und vom Niederrheinelen und vom Niederrheinelen und vom Niederrhein
„Veronika der Lenz ist da“. Diese
Liedzeile kennt beinahe jeder. Von
den Comedian Harmonists gesun-
gen, ist es eine Homage an den
Frühling, die den Spargel mit-
bringt.
Gereicht wird er mit oder ohne
Fleisch, aber auf jeden Fall mit
selbst hergestellter Sauce Hol-
landaise, Butter und Salzkartof-
feln. Wer mag, kann den Spargel
auch mit Fleisch oder Fisch „auf-
hübschen“. Möglich ist alles. Spre-
chen Sie über die unterschiedli-
chen Varianten mit dem Team aus
dem Restaurant.

Weitere Infos unter:
www.straelenerhof.de

Neu und pünktlich zum Saisonstart bieten wir unser SpargelbuffetSpargelbuffetSpargelbuffetSpargelbuffetSpargelbuffet
an folgenden Terminen für Sie an:

Freitag, 02. Mai 2025 18.30 - 20.30 Uhr
Sonntag, 11. Mai 2025 18.30 - 20.30 Uhr (Muttertag)
Freitag, 16. Mai 2025 18.30 - 20.30 Uhr
Sonntag, 25. Mai 2025 12.00 - 14.00 Uhr
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Katholische Kirchengemeinde St. Peter und Paul
Broekhuysen - Auwel-Holt - Straelen

Katholische Kirche St. Peter und PaulKatholische Kirche St. Peter und PaulKatholische Kirche St. Peter und PaulKatholische Kirche St. Peter und PaulKatholische Kirche St. Peter und Paul

Gottesdienste in StraelenGottesdienste in StraelenGottesdienste in StraelenGottesdienste in StraelenGottesdienste in Straelen
St. Peter und Paul (SPP)St. Peter und Paul (SPP)St. Peter und Paul (SPP)St. Peter und Paul (SPP)St. Peter und Paul (SPP)
SamstagsSamstagsSamstagsSamstagsSamstags
17 Uhr - Hl. Messe
SonntagsSonntagsSonntagsSonntagsSonntags
8 Uhr - Hl. Messe
10.45 Uhr - Hl. Messe
MontagsMontagsMontagsMontagsMontags
19 Uhr - Hl. Messe
DonnerstagsDonnerstagsDonnerstagsDonnerstagsDonnerstags
12 Uhr - Mittagsgebet
19 Uhr - Hl. Messe
FreitagsFreitagsFreitagsFreitagsFreitags
18.15 Uhr - Kreuzwegandacht
19 Uhr - Hl. Messe
Gottesdienste in Gottesdienste in Gottesdienste in Gottesdienste in Gottesdienste in Auwel-Holt,Auwel-Holt,Auwel-Holt,Auwel-Holt,Auwel-Holt,
St. Georg (SG)St. Georg (SG)St. Georg (SG)St. Georg (SG)St. Georg (SG)
SonntagsSonntagsSonntagsSonntagsSonntags
9.30 Uhr - Hl. Messe
MittwochsMittwochsMittwochsMittwochsMittwochs
19 Uhr - Hl. Messe
Gottesdienste in Broekhuysen,Gottesdienste in Broekhuysen,Gottesdienste in Broekhuysen,Gottesdienste in Broekhuysen,Gottesdienste in Broekhuysen,
St. Cornelius (SC)St. Cornelius (SC)St. Cornelius (SC)St. Cornelius (SC)St. Cornelius (SC)
SamstagsSamstagsSamstagsSamstagsSamstags
18.30 Uhr - Hl. Messe
DienstagsDienstagsDienstagsDienstagsDienstags
18.30 Uhr - Kreuzwegandacht
19 Uhr - Hl. Messe
Gottesdienste im MarienhausGottesdienste im MarienhausGottesdienste im MarienhausGottesdienste im MarienhausGottesdienste im Marienhaus
SamstagsSamstagsSamstagsSamstagsSamstags
10 Uhr - im Wechsel Wort-Gottes-
Feiern oder Hl. Messe
WWWWWeitere Gottesdienste und Inforeitere Gottesdienste und Inforeitere Gottesdienste und Inforeitere Gottesdienste und Inforeitere Gottesdienste und Infor-----
mationenmationenmationenmationenmationen
Die Informationen zu den Got-
tesdiensten in der Kar- und Os-
terwoche entnehmen Sie bitte
unserem aktuellen Pfarrbrief.

Dieser liegt in den Kirchen, der
Volksbank und Sparkasse, im
Weltladen und einigen anderen
Geschäften aus.
Hand in Hand - praktische HilfenHand in Hand - praktische HilfenHand in Hand - praktische HilfenHand in Hand - praktische HilfenHand in Hand - praktische Hilfen
im im im im im AlltagAlltagAlltagAlltagAlltag Wenn Sie praktische Hil-
fe im Alltag benötigen, erreichen
Sie jemandem vom Team „Hand
in Hand“ unter der Telefonnum-
mer: 0177-188973

Pfarrbüro Straelen, Kirchplatz 10,Pfarrbüro Straelen, Kirchplatz 10,Pfarrbüro Straelen, Kirchplatz 10,Pfarrbüro Straelen, Kirchplatz 10,Pfarrbüro Straelen, Kirchplatz 10,
TTTTTel.el.el.el.el. 02834-93350 02834-93350 02834-93350 02834-93350 02834-93350
Öffnungszeiten:
Mo.: 9 bis 12 Uhr
Di.: 9 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr
Mi.: geschlossen
Do.: 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr
Fr.: 9 bis 12 Uhr
Notruf für Kranken- und Sterbe-Notruf für Kranken- und Sterbe-Notruf für Kranken- und Sterbe-Notruf für Kranken- und Sterbe-Notruf für Kranken- und Sterbe-
seelsorgeseelsorgeseelsorgeseelsorgeseelsorge 0173 - 2748518

Bücherei St. Peter und Paul,Bücherei St. Peter und Paul,Bücherei St. Peter und Paul,Bücherei St. Peter und Paul,Bücherei St. Peter und Paul,
Kirchplatz
Öffnungszeiten:
Di. 11 bis 12 Uhr, Do. 15 bis 17
Uhr, So. 10 bis 12 Uhr
Weitere Infos auch auf unserer
Homepage: kirche-straelen.info
oder bei Facebook: „Pfarreirat
Straelen“ und „Gemeinde St. Pe-
ter und Paul Straelen.

Evangelische Kirche Straelen-Wachtendonk-Herongen
Dietrich-Bonhoeffer-Kirche und Johanneskirche und Jona-Kirche
www.evangelische-kirche-strae-
len-wachtendonk.de
Herzliche Einladung zu unseren
Oster-Gottesdiensten.
Gründonnerstag,Gründonnerstag,Gründonnerstag,Gründonnerstag,Gründonnerstag, 17. 17. 17. 17. 17.     AprilAprilAprilAprilApril
19 Uhr - Jona-Kirche, Gottesdienst
mit Tischabendmahl, Prädikantin
Brigitte Zabel
Karfreitag,Karfreitag,Karfreitag,Karfreitag,Karfreitag, 18. 18. 18. 18. 18.     AprilAprilAprilAprilApril
11 Uhr - Dietrich-Bonhoeffer-Kir-
che, Gottesdienst mit Pfarrerin
Schalenbach und Kirchenchor
15 Uhr - Johanneskirche, Gottes-
dienst mit Pfarrerin Schalenbach
Ostersonntag,Ostersonntag,Ostersonntag,Ostersonntag,Ostersonntag, 20. 20. 20. 20. 20.     AprilAprilAprilAprilApril
9.30 Uhr - Jona-Kirche, Gottes-
dienst mit Prädikantin Brigitte

Zabel und anschließendem Oster-
frühstück
11 Uhr - Dietrich-Bonhoeffer-Kir-
che, Familiengottesdienst mit Kin-
derprojektchor und Ostereiersu-
chen im Pfarrgarten, mit Prädi-
kantenanwärterin Myrna Nüsse
und Prädikantin Brigitte Zabel und
anschließendem Osterfrühstück
Ostermontag,Ostermontag,Ostermontag,Ostermontag,Ostermontag, 21. 21. 21. 21. 21.     AprilAprilAprilAprilApril
11 Uhr - Johanneskirche, Gottes-
dienst mit dem Bläserquartet und
Prädikantin Zabel mit anschlie-
ßendem Osterfrühstück Es wird
gebeten, sich für die jeweiligen
Osterfrühstücke bei den
Küster*innen anzumelden.

Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 27. 27. 27. 27. 27.     AprilAprilAprilAprilApril
11 Uhr - Dietrich-Bonhoeffer-Kir-
che, Gemeindegottesdienst mit
Prädikantenanwärterin Nüsse
Einladung zu besonderen Einladung zu besonderen Einladung zu besonderen Einladung zu besonderen Einladung zu besonderen VVVVVerererereran-an-an-an-an-
staltungenstaltungenstaltungenstaltungenstaltungen
FFFFFreitag,reitag,reitag,reitag,reitag, 25. 25. 25. 25. 25.     April,April,April,April,April, 19 Uhr 19 Uhr 19 Uhr 19 Uhr 19 Uhr,,,,, Jona- Jona- Jona- Jona- Jona-
Kirche - JugendcaféKirche - JugendcaféKirche - JugendcaféKirche - JugendcaféKirche - Jugendcafé
Alle Jugendlichen aller drei Ge-
meindeteile ab 14 Jahren sind
herzlich eingeladen zum Klönen,
Faulenzen, Spiele spielen, Kochen
u.v.m..
FFFFFreitag,reitag,reitag,reitag,reitag, 2. 2. 2. 2. 2. Mai, Mai, Mai, Mai, Mai, 9 Uhr 9 Uhr 9 Uhr 9 Uhr 9 Uhr,,,,, Johannes- Johannes- Johannes- Johannes- Johannes-
haus, Niederdorfer Frühstückhaus, Niederdorfer Frühstückhaus, Niederdorfer Frühstückhaus, Niederdorfer Frühstückhaus, Niederdorfer Frühstück
Immer am Montag 16.30 bis 18.30
Uhr in der Dietrich-Bonhoeffer-Kir-

che; DieTeens: Treffen der Kinder
ab 3. Klasse zum kreativen Ge-
stalten und Spielen mit Ruth Ru-
dolph
Immer am Freitag, 15.30 bis 18Immer am Freitag, 15.30 bis 18Immer am Freitag, 15.30 bis 18Immer am Freitag, 15.30 bis 18Immer am Freitag, 15.30 bis 18
UhrUhrUhrUhrUhr,,,,, Jona-Kirche Jona-Kirche Jona-Kirche Jona-Kirche Jona-Kirche
Treffen der Grundschulkinder
Jona-Kids mit Ruth Rudolph
GemeindebüchereiGemeindebüchereiGemeindebüchereiGemeindebüchereiGemeindebücherei (Pfarr- und
Gemeindehaus, Bahnstraße 23)
Öffnungszeiten: Donnerstags
16.30 bis 17 Uhr und samstags
17.30 bis 18 Uhr. Neuigkeiten bei
Instagram: evangelisch.strawa
oder auf unserer Homepage
www.evangelische-Kirche-Strae-
len-Wachtendonk.de.
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Katholische Kirchengemeinde St. Marien
Gemeindeteil Herongen

Kirche HerongenKirche HerongenKirche HerongenKirche HerongenKirche Herongen

Pfarrbüro Herongen,Pfarrbüro Herongen,Pfarrbüro Herongen,Pfarrbüro Herongen,Pfarrbüro Herongen, Bergstraße
- im Pfarrzentrum (Eingang unten),
Telefon 02839 225, Mail. stmari-
e n - w a c h t e n d o n k @ b i s t u m -
muenster.de
Öffnungszeiten: Mittwoch 15.30
bis 17.30 Uhr
BüchereiBüchereiBüchereiBüchereiBücherei
Öffnungszeiten: Mittwoch 16.30
bis 17.30 Uhr, Sonntag 10.30 bis
11.30 Uhr.
Gottesdienste in Herongen:Gottesdienste in Herongen:Gottesdienste in Herongen:Gottesdienste in Herongen:Gottesdienste in Herongen:
Karfreitag,Karfreitag,Karfreitag,Karfreitag,Karfreitag, 18. 18. 18. 18. 18.     AprilAprilAprilAprilApril
9.30 Uhr - Kreuzwegandacht &
Beichte der Erstkommunionknder
15 Uhr - Liturgie vom Leiden &
Sterben Jesu
Karsamstag,Karsamstag,Karsamstag,Karsamstag,Karsamstag, 19. 19. 19. 19. 19.     AprilAprilAprilAprilApril
21 Uhr - Osternachtfeier in der St.
Michael-Kirche, anschl. Empfang
im Pfarrgarten
Ostersonntag,Ostersonntag,Ostersonntag,Ostersonntag,Ostersonntag, 20. 20. 20. 20. 20.     AprilAprilAprilAprilApril
10 Uhr - Hl. Messe
Ostermontag,Ostermontag,Ostermontag,Ostermontag,Ostermontag, 21. 21. 21. 21. 21.     AprilAprilAprilAprilApril
10 Uhr - Hl. Messe mit dem Kir-
chenchor
Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag, 24. 24. 24. 24. 24.     AprilAprilAprilAprilApril
8.30 Uhr - Rosenkranzgebet
9 Uhr - Hl. Messe
Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,Samstag, 26. 26. 26. 26. 26.     AprilAprilAprilAprilApril
10.30 Uhr - Hl. Messe, St. Martin-
Kirche, Wankum anläßlich des sil-
bernen Priesterjubiläums von Pa-
ter Johny mit den Kirchenchören
aus Herongen & Wachtendonk,
anschließend Empfang im Pfarr-
heim
18 Uhr - Hl. Messe
Donnerstag, 1. MaiDonnerstag, 1. MaiDonnerstag, 1. MaiDonnerstag, 1. MaiDonnerstag, 1. Mai
8.30 Uhr - Rosenkranzgebet
9 Uhr - Hl. Messe
Der nächste „Heronger Früh-
stückstreff“ findet am Donners-
tag, 24. April, um 9.45 Uhr im Pfarr-
zentrum statt.
Eine Anmeldung ist unbedingt er-
forderlich, spätestens 23. April,

um 17 Uhr, bei Monika Glagla
(02939 883) oder Annemarie
Fleuth (02839 1462).
Die Teilnahmekosten betragen je
3 Euro.
Herzliche Einladung für alle Eh-
renamtlichen der Kirchenge-
meinde St. Marien zum Helfer-
fest am 23. Mai ab 17 Uhr auf
dem Holleshof in Wachtendonk.
Wir freuen uns auf viele Gäste
und bieten in netter Atmosphä-
re: gekühlte Getränke, Imbiss-
wagen und für unsere kleinen
Gäste nutzung des Spielplatzes
am Maislabyrinth.
Anmeldung bis zum 6. Mai im
Pfarrbüro, 028369112610, oder
per E-Mail an stmarien-wachten
donk@bistum-muenster.de.
Homepage:
www.st-marien-wwh.de
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Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Ausgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erscheint am:scheint am:scheint am:scheint am:scheint am:
Freitag, 02. Mai 2025Freitag, 02. Mai 2025Freitag, 02. Mai 2025Freitag, 02. Mai 2025Freitag, 02. Mai 2025

Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:
25.04.2025 um 10 Uhr25.04.2025 um 10 Uhr25.04.2025 um 10 Uhr25.04.2025 um 10 Uhr25.04.2025 um 10 Uhr
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FFFFFreitag,reitag,reitag,reitag,reitag, 18. 18. 18. 18. 18.     AprilAprilAprilAprilApril
Cuypers Cuypers Cuypers Cuypers Cuypers ApothekApothekApothekApothekApotheke e e e e Antwerpener PlatzAntwerpener PlatzAntwerpener PlatzAntwerpener PlatzAntwerpener Platz
Antwerpener Platz 1, 47623 Kevelaer, 02832/9893900

Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,Samstag, 19. 19. 19. 19. 19.     AprilAprilAprilAprilApril
Markt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-Apotheke
Markt 2, 47638 Straelen, 02834/2600

Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 20. 20. 20. 20. 20.     AprilAprilAprilAprilApril
DrDrDrDrDrachen achen achen achen achen ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Issumer Straße 73, 47608 Geldern, 02831/6979

Montag,Montag,Montag,Montag,Montag, 21. 21. 21. 21. 21.     AprilAprilAprilAprilApril
Hubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-Apotheke
Kirchplatz 2, 47661 Issum, 02835/5250

Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag, 22. 22. 22. 22. 22.     AprilAprilAprilAprilApril
Dorf-ApothekDorf-ApothekDorf-ApothekDorf-ApothekDorf-Apotheke e e e e WWWWWalbeckalbeckalbeckalbeckalbeck
Kevelaerer Straße 2, 47608 Geldern-Walbeck, 02831/9766188

Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch, 23. 23. 23. 23. 23.     AprilAprilAprilAprilApril
Nette-ApothekeNette-ApothekeNette-ApothekeNette-ApothekeNette-Apotheke
Johannes-Cleven-Straße 4, 41334 Nettetal, 02153/1398485

Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag, 24. 24. 24. 24. 24.     AprilAprilAprilAprilApril
KiependrKiependrKiependrKiependrKiependraeger aeger aeger aeger aeger ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Lobbericher Straße 3, 41334 Nettetal, 02153/971467

FFFFFreitag,reitag,reitag,reitag,reitag, 25. 25. 25. 25. 25.     AprilAprilAprilAprilApril
Hubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-Apotheke
Königsstraße 10, 47906 Kempen, 02152/7391

Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,Samstag, 26. 26. 26. 26. 26.     AprilAprilAprilAprilApril
Martinus-ApothekeMartinus-ApothekeMartinus-ApothekeMartinus-ApothekeMartinus-Apotheke
Veerter Dorfstraße 22a, 47608 Geldern, 02831/5081

Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 27. 27. 27. 27. 27.     AprilAprilAprilAprilApril
Cuypers Cuypers Cuypers Cuypers Cuypers ApothekApothekApothekApothekApotheke am Kapuziner e am Kapuziner e am Kapuziner e am Kapuziner e am Kapuziner TTTTTororororor
Ostwall 16, 47608 Geldern, 02831/9283050

Montag,Montag,Montag,Montag,Montag, 28. 28. 28. 28. 28.     AprilAprilAprilAprilApril
Gelderland-Apotheke-CuypersGelderland-Apotheke-CuypersGelderland-Apotheke-CuypersGelderland-Apotheke-CuypersGelderland-Apotheke-Cuypers
Clemensstraße 4, 47608 Geldern, 02831/9760255

Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag, 29. 29. 29. 29. 29.     AprilAprilAprilAprilApril
Cuypers Cuypers Cuypers Cuypers Cuypers ApothekApothekApothekApothekApotheke e e e e Antwerpener PlatzAntwerpener PlatzAntwerpener PlatzAntwerpener PlatzAntwerpener Platz
Antwerpener Platz 1, 47623 Kevelaer, 02832/9893900

Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch, 30. 30. 30. 30. 30.     AprilAprilAprilAprilApril
Mühlen-ApothekeMühlen-ApothekeMühlen-ApothekeMühlen-ApothekeMühlen-Apotheke
Rathausstraße 19, 47509 Rheurdt, 02845/6686

Donnerstag, 1. MaiDonnerstag, 1. MaiDonnerstag, 1. MaiDonnerstag, 1. MaiDonnerstag, 1. Mai
Löwen-ApothekeLöwen-ApothekeLöwen-ApothekeLöwen-ApothekeLöwen-Apotheke
Hochstraße 99, 47647 Kerken, 02833/4406

Freitag, 2. MaiFreitag, 2. MaiFreitag, 2. MaiFreitag, 2. MaiFreitag, 2. Mai
Barbara-ApothekeBarbara-ApothekeBarbara-ApothekeBarbara-ApothekeBarbara-Apotheke
Annastraße 1, 47608 Geldern, 02831/87277

Samstag, 3. MaiSamstag, 3. MaiSamstag, 3. MaiSamstag, 3. MaiSamstag, 3. Mai
KiependrKiependrKiependrKiependrKiependraeger aeger aeger aeger aeger ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Lobbericher Straße 3, 41334 Nettetal, 02153/971467

Sonntag, 4. MaiSonntag, 4. MaiSonntag, 4. MaiSonntag, 4. MaiSonntag, 4. Mai
Apotheke zur FriedenseicheApotheke zur FriedenseicheApotheke zur FriedenseicheApotheke zur FriedenseicheApotheke zur Friedenseiche
Friedensplatz 11, 47669 Wachtendonk, 02836/390

Jeweils ab 9 Uhr bis 9 Uhr Folgetag
Angaben ohne Gewähr
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Ostern kreativ und nachhaltig
So wird das Fest besonders umweltfreundlich
Um das Osterfest ranken sich
viele Traditionen und Bräuche.
Spätestens dann zieht bei den
meisten auch der Frühling zu-
hause ein mit Blumen und an-
derer Deko. „Ohne auf Liebge-
wonnenes zu verzichten, kann
man dabei mit einigen einfa-
chen Maßnahmen Umwelt und
Ressourcen schonen“, sagt
Philip Heldt, Nachhaltigkeits-
experte der Verbraucherzentra-
le NRW. Ob beim Eierfärben,
dem Ostermenü oder dem Os-
terspaziergang – mit ein wenig
Kreativität wird Ostern 2025
nicht nur grün, sondern auch
besonders.

Wächst und gedeiht:Wächst und gedeiht:Wächst und gedeiht:Wächst und gedeiht:Wächst und gedeiht:
Natürliche DekorationNatürliche DekorationNatürliche DekorationNatürliche DekorationNatürliche Dekoration
Natur statt Plastik – das passt
gerade zu Ostern besonders
gut. Als hübsche Tisch-Deko
oder Grundlage fürs Osternest
kann Ostergras leicht selbst
gezogen werden. Dazu Getrei-
desamen (traditionell wird Wei-
zen oder Dinkel verwendet, Ha-
fer und Gerste gehen aber auch)
etwa vier Wochen vor dem Fest
in einer Glasschale oder direkt
im gewünschten Gefäß auf Wat-
te oder Erde aussäen. Diese an
einen hellen Ort stellen und
feucht halten (Staunässe ver-

meiden). Anstatt Schnittblumen
aus dem Gewächshaus oder aus
fernen Ländern können heimi-
sche Frühblüher wie Narzissen
oder Krokusse im Topf als Blu-
menschmuck verwendet und an-
schließend ausgepflanzt wer-
den.

Bunt ohne Chemie:Bunt ohne Chemie:Bunt ohne Chemie:Bunt ohne Chemie:Bunt ohne Chemie:
Eier färben mit KüchenrestenEier färben mit KüchenrestenEier färben mit KüchenrestenEier färben mit KüchenrestenEier färben mit Küchenresten
Ostereierfarben aus dem Le-
bensmittelhandel, Brausetab-
letten oder bunte Stifte sind
heute meist unbedenklich. Es
sind wasserlösliche natürliche
und synthetische Farbstoffe,
die zur Färbung von Lebensmit-
teln zugelassen sind. Dennoch
können Allergiker auf diese
Farbstoffe reagieren. Wer das
ausschließen möchte, setzt auf
Naturfarben aus Zwiebelscha-
len (Braun), Rote-Bete-Saft
(Rosa) oder Kurkuma (Gelb). Ein
Sud aus Spinat ergibt zartgrü-
ne Eier, während Blaubeeren
eine violette Färbung zaubern
und Rotkohl für Blautöne sorgt.
Zum Färben am besten weiße
Eier nehmen.

Gut für Mensch und Natur:Gut für Mensch und Natur:Gut für Mensch und Natur:Gut für Mensch und Natur:Gut für Mensch und Natur:
Faire SchokoladeFaire SchokoladeFaire SchokoladeFaire SchokoladeFaire Schokolade
Schokohasen und -eier gehö-
ren zu Ostern einfach dazu.

Doch viele Produkte enthalten
Palmöl aus Monokulturen oder
stammen aus problematischem
Kakaoanbau, der den Produzen-
tenfamilien kein faires Auskom-
men sichert. Besser ist es da-
her, Schokolade mit Bio- und
Fairtrade-Siegel zu wählen.
Zudem lassen sich Osterprali-
nen mit wenigen (Bio-)Zutaten
auch selbst herstellen. Rezep-
te gibt es im Internet und es
macht besonders Spaß, wenn
Freunde oder Familie mitma-
chen.

Lecker und nachhaltig:Lecker und nachhaltig:Lecker und nachhaltig:Lecker und nachhaltig:Lecker und nachhaltig:
Regionale LebensmittelRegionale LebensmittelRegionale LebensmittelRegionale LebensmittelRegionale Lebensmittel
Der Kauf regionaler Produkte
unterstützt lokale Landwirt:in-
nen und steht für kurze Trans-
portwege. Da Ostern 2025 in
die zweite Aprilhälfte fällt, star-
tet bereits die Spargelsaison
und auch viele weitere Gemüse
sind schon aus heimischem An-
bau erhältlich – entweder im
Supermarkt oder im Hofladen.
Auch bei Eiern und anderen tie-
rischen Produkten kann man auf
regionale Landwirtschaft set-
zen. Oder vielleicht wird das
Osteressen mal vegetarisch
oder vegan und damit besonders

klimafreundlich? In jedem Fall
hilft ein Einkaufsplan dabei,
nicht mehr Lebensmittel zu
kaufen als benötigt. Und blei-
ben nach einem Essen
doch mal Speisen übrig, kön-
nen die Reste für eine andere
Mahlzeit eingeplant oder ein-
gefroren werden.

Sauberer Osterspaziergang:Sauberer Osterspaziergang:Sauberer Osterspaziergang:Sauberer Osterspaziergang:Sauberer Osterspaziergang:
Eiersuche mal andersEiersuche mal andersEiersuche mal andersEiersuche mal andersEiersuche mal anders
Aus „joggen“ und „plocka upp“
(schwedisch: aufsammeln) ist
das Wort „Plogging“ zusam-
mengesetzt.
Es beschreibt den Trend, beim
Laufen oder Walken herumlie-
genden Abfall aufheben, mitzu-
nehmen und später korrekt zu
entsorgen.
Das geht natürlich auch beim
gemütlichen Osterspaziergang.
Zur Bewegung an frischer Luft
kommt dann das gute Gefühl,
aktiv etwas für die Umwelt zu
tun. Kinder packt meist schon
von alleine der Ehrgeiz,
möglichst viel Müll zu finden.
Zusätzlich können sie durch
kleine Präsente für ihren Ein-
satz belohnt werden. (Quelle:
Verbraucherzentrale NRW /
Bergisch Gladbach)


